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Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 
informieren.
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1 Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai 2019 und 
Juni 2019

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.05.20191 11.06.20191

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

entfällt 11.06.2019

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 11.06.2019
Umsatzsteuer 10.05.20192 11.06.20193

13.05.2019 14.06.2019Ende der Schonfrist Überweisung4

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck5

07.05.2019 07.06.2019

Gewerbesteuer 15.05.2019 entfällt
Grundsteuer 15.05.2019 entfällt

20.05.2019 entfälltEnde der Schonfrist Überweisung
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck5

10.05.2019 entfällt

Sozialversicherung6 28.05.2019 26.06.2019
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 

entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2019/24.06.2019, jeweils 0 Uhr) vorliegen. 
Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

2 Einkommensteuer

2.1 Steuerliche Behandlung der Leistungen einer vor dem 1. Januar 2005 
abgeschlossenen Direktversicherung in Form einer sog. Aufbauversicherung
Ein hauptberuflich bei einer Versicherung tätiger Generalagent hatte mit seinem 
Arbeitgeber einen Versorgungsvertrag geschlossen. Es handelte sich um zwei 
Direktversicherungsverträge als sog. Aufbauversicherungen gegen jährliche 
Einmalbeträge in variabler Höhe. Diese errechneten sich aus dem Bestandszuwachs 
gemäß einer vertraglich vereinbarten Berechnungsmethode. Beitragszahler war beim 
ersten Vertrag die Versicherung. Beim zweiten Vertrag wurden die Beiträge jeweils hälftig 
von der Versicherung und dem Generalagenten geleistet. Die Verträge wurden 1982 mit 
einer Laufzeit bis 2011 abgeschlossen. Für die Kapitalwerte der von der Versicherung 
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finanzierten Versicherungsleistungen wurde zwischen den Beteiligten ein 
Handelsvertreterausgleichsanspruch ausgeschlossen.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Zahlungen aus beiden Aufbauversicherungen 
zum Ablaufzeitpunkt steuerfrei waren. Es handelte sich um Leistungen der sog. externen 
Altersversorgung, zu denen auch die Direktversicherung gehört. Die Zahlungen gehörten 
auch nicht zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Die eventuelle Verrechnung mit dem 
Ausgleichsanspruch spielt für die Beurteilung keine Rolle.

3 Unternehmer/Unternehmen

3.1 Firmenwagen für den Ehepartner als Minijobber
Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines Minijobs für 400 € monatlich als 
Büro- und Kurierkraft an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die Möglichkeit, 
den für die Kurierfahrten eingesetzten Pkw auch privat fahren zu dürfen. Die private 
Nutzungsmöglichkeit ermittelte der Einzelhändler anhand der 1 %-Regelung und zahlte 
den Differenzbetrag zum Gesamtvergütungsanspruch von 15 € monatlich aus. Das 
Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an.
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise wird ein Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer einen Firmenwagen nur dann zur uneingeschränkten Privatnutzung 
überlassen, wenn sich nach überschlägiger Kalkulation sein Aufwand zuzüglich des 
Barlohns als angemessene Gegenleistung für die Arbeitskraft darstellt. Bei hohem Gehalt 
wirkt sich die Privatnutzung des Fahrzeugs nur verhältnismäßig gering aus. Bei einem 
Minijob hingegen wird die Vergütung im Wesentlichen von der Privatnutzung bestimmt.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass es möglich ist, eine 
Kilometerbegrenzung oder eine Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten 
Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht der Gesamtaufwand des Arbeitgebers dann in 
einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, kann das Ehepartner-
Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein.

3.2 Verlagerung der Zuständigkeit für Kassenaufgaben/Änderung der 
Bankverbindungen
Ab dem 01.03.2019 werden die Kassenaufgaben der Finanzämter in Hessen sukzessive 
bis zum 01.10.2020 zusammengelegt. Dies bedeutet, dass ab dem Zeitpunkt der 
Zusammenlegung die Bankverbindungen des nunmehr für die Kasse zuständigen 
Finanzamtes maßgeblich und Überweisungen auf dessen Konto zu leisten sind. Die 
aktuellen Bankverbindungen sind ab dem Datum der Zusammenlegung auf allen 
Steuerbescheiden und Schreiben der Finanzämter angegeben.

Bei Erstattungen und Lastschrifteinzügen erscheint ab dem jeweiligen 
Änderungszeitpunkt das Finanzamt, das aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit 
zuständig ist, als Auftraggeber bzw. Zahlungsempfänger. SEPA-Lastschrift-Mandate, die 
bereits erteilt wurden, gelten für die Finanzkasse des neu zuständigen Finanzamtes fort; 
neue Lastschrift-Mandate müssen nicht erteilt werden.

4 Mieter/Vermieter

4.1 Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht einer selbstgenutzten 
Wohnung
Renovierungskosten der eigenen Wohnung während der Selbstnutzung können steuerlich 
nur eingeschränkt im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen oder 
Handwerkerleistungen geltend gemacht werden. Beabsichtigt der Eigentümer die 
dauerhafte Vermietung dieser Wohnung, sind die nach seinem Auszug entstandenen 
Renovierungskosten als vorweggenommene Werbungskosten steuerlich abzugsfähig, 
wenn die Vermietungsabsicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird. Hat er sich 
noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden, sind die Renovierungskosten erst dann 
abzugsfähig, wenn eine endgültige Vermietungsabsicht besteht. Diese kann z. B. durch 
Zeitungsanzeigen oder die Beauftragung eines Maklers nachgewiesen werden. 
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4.2 Ausübung der Verlängerungsoption bei der Gewerbemiete bedarf nicht 
der Schriftform
Will ein Mieter die in einem Gewerbemietvertrag enthaltene Verlängerungsoption 
ausüben, ist dabei keine Schriftform einzuhalten. Dies hat der Bundesgerichtshof 
entschieden.
In einem Gewerbemietvertrag war neben einer Festlaufzeit eine zehnjährige 
Verlängerungsoption für den Mieter vorgesehen. Diese Option übte der Mieter auch 
rechtzeitig aus, jedoch per Computerfax ohne Unterschrift. Der Vermieter vertrat die 
Auffassung, dass die Option mangels eingehaltener Schriftform nicht wirksam ausgeübt 
worden sei.
Nach Auffassung des Gerichts war die Optionsausübung jedoch wirksam erfolgt. Die 
Parteien haben keinen neuen Vertrag geschlossen, vielmehr wurde dem bestehenden 
Mietverhältnis lediglich ein neuer Zeitabschnitt hinzugefügt. Durch die Optionsausübung 
hat der Mieter mittels einseitiger Erklärung ein ihm eingeräumtes Gestaltungsrecht 
wahrgenommen, das keinerlei Formerfordernissen unterliegt.

5 Umsatzsteuer

5.1 EuGH muss über umsatzsteuerrechtliche Behandlung medizinischer 
Telefonberatung entscheiden
Der Bundesfinanzhof hat in einem Verfahren zu entscheiden, in dem es um die Frage 
geht, ob Umsätze aus medizinischer Telefonberatung umsatzsteuerpflichtig sind oder ob 
es sich um umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin handelt. 
Die Beratungen wurden im Regelfall von besonders geschulten medizinischen 
Fachangestellten bzw. Krankenschwestern durchgeführt. In mehr als einem Drittel der 
Fälle wurde zudem ein Arzt, regelmäßig ein Facharzt, hinzugezogen.
Das Gericht hat vor allem Zweifel, ob telefonische Beratungsleistungen mit 
medizinischem Inhalt unabhängig von einer konkreten ärztlichen Behandlung durch die 
Auskunft gebende Person und ohne persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient unter 
die Umsatzsteuerbefreiung für ärztliche Leistungen fällt. Es hat die Streitfrage daher dem 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Tipp: Umsatzsteuerfestsetzungen für medizinische Telefonberatungen sollten daher offen 
gehalten werden.

5.2 Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer
Eine Bruchteilsgemeinschaft kann umsatzsteuerrechtlich nicht Unternehmerin sein. Dies 
hat der Bundesfinanzhof unter Änderung seiner langjährigen Rechtsprechung 
entschieden.
Bei einer Gemeinschaft nach Bruchteilen ist der Gemeinschafter, nicht aber die 
Gemeinschaft leistender Unternehmer hinsichtlich der mit dem gemeinschaftlichen Recht 
erbrachten Leistungen. Denn die Gemeinschaft ist unfähig, Trägerin von Rechten und 
Pflichten zu sein. Sie nimmt weder selbst noch durch Vertreter am Rechtsverkehr teil. 
Folglich sind bei einer gemeinschaftlich bezogenen Leistung die einzelnen Gemeinschafter 
entsprechend ihrer Beteiligungsquote Leistungsempfänger und zum Vorsteuerabzug 
berechtigt.
Im entschiedenen Fall hatten ein Forscher und mehrere weitere Erfinder zusammen eine 
Erfindung gemacht, sodass ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zustand. Da 
die Beteiligten keine besondere Vereinbarung getroffen hatten, war bei der 
Erfindergemeinschaft aufgrund der bloßen Tatsache der gemeinsamen erfinderischen 
Tätigkeit von einem Gemeinschaftsverhältnis als Bruchteilsgemeinschaft auszugehen. 
Daher war der Forscher als Gemeinschafter Unternehmer und Steuerschuldner 
entsprechend seinem Anteil.

5.3 Entgelte für Garantiezusagen eines Gebrauchtwagenhändlers sind 
umsatzsteuerfrei
Ein Gebrauchtwagenhändler bot im Zusammenhang mit dem Verkauf der Fahrzeuge auch 
eine erweiterte Gebrauchtwagengarantie an. Der Käufer konnte im Garantiefall wählen, 
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ob er die Reparatur beim Händler oder in einer anderen Werkstatt ausführen ließ. Der 
Händler hatte für den Garantiefall bei einer Versicherungsgesellschaft eine 
Rückversicherung abgeschlossen. Über die Zusatzgarantie stellte er gegenüber den 
Käufern eine Rechnung ohne Ausweis von Umsatzsteuer aber mit 19 % 
Versicherungsteuer aus und behandelte die Entgelte in seinen Umsatzsteuererklärungen 
als steuerfrei. Das Finanzamt meinte, die Garantiezusage sei eine unselbstständige 
Nebenleistung zum Gebrauchtwagenverkauf und daher umsatzsteuerpflichtig.
Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Händler recht, weil er dem Käufer 
Versicherungsschutz verschafft hatte, der der Versicherungsteuer unterlag. Hierdurch soll 
eine doppelte Belastung des Versicherten mit Versicherungsteuer und Umsatzsteuer 
vermieden werden.

5.4 Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises auf Übernachtung und 
Frühstück bei Beherbergungsbetrieben
Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. 
Erbringt der Betrieb auch Frühstücksleistungen, unterliegen diese Umsätze dem 
Regelsteuersatz von 19 %.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass Frühstücksleistungen auch 
dann von der Steuerermäßigung ausgenommen sind, wenn sie Nebenleistungen zu den 
ermäßigt zu besteuernden Übernachtungsleistungen sind. Ein Gesamtpreis für 
Übernachtung und Frühstück müsse auf die beiden Leistungen aufgeteilt werden. Eine 
Schätzung von 80 % Übernachtungsleistung und 20 % Frühstücksleistung führe 
zumindest dann zu angemessenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte Frühstückspreis 
sich im Rahmen des am örtlichen Markt Üblichen hält. Eine Schätzung anhand der 
Kalkulation des Gesamtpreises durch den Unternehmer komme nur in Betracht, wenn 
eine solche Kalkulation im Vorhinein erstellt worden sei.
Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für Übernachtungsgäste nicht die Möglichkeit, 
das Frühstück (mit entsprechender Preisminderung) „abzuwählen“. Daher erschien eine 
Aufteilung nach den Einzelverkaufspreisen nicht möglich. Auch konnte der 
Einzelverkaufspreis für die Übernachtungsleistung aufgrund dessen nicht im Wege der 
Subtraktion des Einzelverkaufspreises für ein Frühstück (an Nicht-Übernachtungsgäste) 
vom Gesamtpreis für die jeweilige Übernachtung mit Frühstück ermittelt werden.

6 Arbeitgeber/Arbeitnehmer

6.1 Kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bei Pkw-Rabatten an Beschäftigte eines 
Vertragspartners
Ein Automobilwerk gewährte den Mitarbeitern seines Vertragspartners, einem auf die 
Herstellung von Getrieben spezialisierten Unternehmen, Rabatte beim Kauf von jährlich 
bis zu vier Fahrzeugen aus seiner Produktion. Getriebehersteller und Automobilwerk 
waren gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden. Produkte des Getriebeherstellers 
wurden auch an das Automobilwerk geliefert. Voraussetzung für die Nachlassgewährung 
war der Kauf eines Kraftfahrzeugs bei einem örtlichen herstellergebundenen Händler. Das 
Finanzamt behandelte die Rabatte bei den Arbeitnehmern des Getriebeherstellers als 
steuerpflichtigen Arbeitslohn.
Hiergegen wandte sich ein Mitarbeiter des Getriebeherstellers. Er vertrat die Auffassung, 
das Automobilwerk verfolge mit der Gewährung der Preisnachlässe vorrangig 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mitarbeiter verbundener Unternehmen wären wichtige 
Markenbotschafter mit Multiplikator-Effekt, um die Fahrzeuge des Automobilwerks 
bekannter zu machen. Die Initiative für die Preisnachlässe gehe vom Automobilwerk aus. 
Sein Arbeitgeber, der Getriebehersteller, wirke an der Preisgestaltung des 
Automobilwerks nicht mit.
Das Finanzgericht Köln folgte der Argumentation des Mitarbeiters. Es sah keinen 
Zusammenhang zwischen Vorteilsgewährung und Arbeitsleistung.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.


